
Vorbeifahrverbot 
an Schulbussen

Im Ortsgebiet ereignete
sich ein Verkehrsunfall, an
dem ein Buslenker und ein
Pkw-Lenker beteiligt waren.
Der Busfahrer hielt seinen
als Schülerbus gekennzeich-
neten Autobus vor einem
Schutzweg auf dem rechten
Fahrstreifen an und öffnete
die gehsteigseitig gelegene
Fahrzeugtüre, um Schulkin-
dern das Aussteigen zu er-
möglichen. Durch Öffnen
der Türe wurden die Alarm-
blinkanlage und die gelb-ro-
ten Warnleuchten automa-
tisch aktiviert. Ein Pkw-Fah-
rer fuhr links am stehenden
Bus vorbei und stieß dabei
gegen dessen Fahrertür, die
vom Buslenker ebenfalls
geöffnet worden war. Der
Buslenker begehrte rund
14.000 Euro an Reparatur-
kosten, Verdienstentgang
und Spesen mit der Behaup-
tung, der Beklagte habe ge-
gen das Vorbeifahrverbot
des § 17 Abs 2a StVO ver-
stoßen. Der Pkw-Lenker
wandte Alleinverschulden
des Klägers ein. Dieser habe
unvermittelt und ohne auf
den Verkehr zu achten die
Fahrertür geöffnet. 

Das Erstgericht gab der
Klage zur Hälfte statt. Das
Mehrbegehren wies es ab.
Das Vorbeifahrverbot diene
dem Schutz der ein- und aus-
steigenden Schulkinder. Der
Beklagte sei dagegen nicht
vom Schutzzweck erfasst,
die Übertretung begründe
daher keinerlei Haftung. Das
Berufungsgericht bestätigte
diese Entscheidung. Übertre-
te jemand ein Schutzgesetz
und verursache dadurch ei-
nen Schaden, werde er nur
ersatzpflichtig, wenn sich
die dem Verbot zugrunde

liegende Gefahr realisiere.
Die ordentliche Revision
wurde zugelassen, weil eine
Rechtsprechung des OGH
zum Schutzzweck des § 17
Abs 2a StVO nicht vorhan-
den war.

Der Bus-Chauffeur erhob
Revision, die der OGH als
berechtigt erkannte: Nach §
17 Abs 2a StVO ist das Vor-
beifahren an einem Fahrzeug
verboten, an dem hinten eine
gelb-rote Tafel mit der bild-
lichen Darstellung von Kin-
dern angebracht ist, und bei
dem die Alarmblinkanlage
und gelb-rote Warnleuchten
eingeschalten sind. Nach den
Erläuterungen zur Regie-
rungsvorlage kommt es
während des Haltens von
Schulbussen infolge des oft
unvorhersehbaren Verhal-
tens der Kinder häufig zu ge-
fährlichen Situationen. Da-
bei geht es nicht nur um aus-
oder einsteigende Schulkin-
der, sondern auch um solche,
die vor dem Schulbus unver-
mittelt und für den Fahr-
zeuglenker nicht sichtbar die
Fahrbahn überqueren wol-

len. Zur Eindämmung dieser
Gefahren wird das Vorbei-
fahren an Schulbussen bei
Vorliegen bestimmter Vor-
aussetzungen verboten. Die-
se Voraussetzungen sind die
Kennzeichnung von Schüler-
transporten mittels der gelb-
roten quadratischen Tafel
(mit der bildlichen Darstel-
lung von Kindern) hinten am
Fahrzeug und das Einschal-
ten der Alarmblinkanlage
und der gelb-roten Warn-
leuchten, wenn das Fahrzeug
stillsteht und Schüler ein-
oder aussteigen. „Wenn auch
die Erläuterungen ausdrück-
lich nur auf den Schutz der
Kinder eingehen, kann nicht
gesagt werden, dass damit
alle anderen Gefahren im
Zusammenhang mit dem
Halten von Schulbussen aus-
genommen werden sollten“,
sprach das Höchstgericht
aus. Die Norm ziele zwar in
erster Linie auf die Verhin-
derung von Personenschäden
von Schulkindern, solle aber
allen Gefahren begegnen,
die mit dem Halten von
Schülertransporten im Zu-

sammenhang stünden. Sol-
che Gefahren könnten auch
den Buslenker oder den
Schulbus betreffen. 

Ab dem Moment, in dem
die Alarmblinkanlage und
die Warnleuchten automa-
tisch aktiviert wurden, hätte
der Beklagte nicht mehr am
Bus vorbeifahren dürfen. Es
war von einem im Rechts-
widrigkeitszusammenhang
stehenden Verstoß des Be-
klagten auszugehen. Demge-
genüber war ein Mitver-
schulden des Klägers nicht
erweislich, weshalb ihm der
Ersatz sämtlicher festgestell-
ter Schäden zugesprochen
wurde.

OGH 26.11.2009,
2Ob165/09t

Entzug der 
Lenkberechtigung

Nachdem ein Führer-
scheinbesitzer der an ihn er-
gangenen Aufforderung, sich
binnen zwei Wochen einer
amtsärztlichen Untersuchung
zu unterziehen, nicht nach-
gekommen war, wurde ihm
die Lenkberechtigung bis zur
Befolgung der Anordnung
entzogen. In diesem Be-
scheid wurde auch ausge-
sprochen, er habe seinen
Führerschein unverzüglich
bei der Bundespolizeidirekti-
on abzugeben. In der Folge
wurde, da er der Aufforde-
rung nicht nachkam, eine
Zwangsstrafe verhängt, ihm
erneut eine Frist eingeräumt
und eine weitere Zwangs-
strafe angedroht. Da er wei-
terhin der Aufforderung
nicht nachkam, wurde die
zwangsweise Abnahme des
Führerscheins angeordnet.

Der Beschwerdeführer
wandte gegen die Voll-
streckungsverfügung ein, er
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Schulkinder genießen einen besonderen Schutz im Straßen-
verkehr: So soll etwa das Vorbeifahrverbot an Schulbussen
allen Gefahren begegnen, die mit dem Halten von Schüler-
transporten im Zusammenhang stehen.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen der Höchstgerichte zu den Themen Verletzung des Vorbeifahrverbots an Schulbussen,

Entzug der Lenkberechtigung und Mitwirkung des Zulassungsbesitzers am Ermittlungsverfahren.



habe sich der geforderten
ärztlichen Untersuchung un-
terzogen. Damit habe die
„Formalentziehung“ seiner
Lenkberechtigung, die nur
befristet „bis zur Befolgung
der Anordnung, sich amts-
ärztlich untersuchen zu las-
sen“ ergangen sei, keine
Rechtswirkungen mehr ent-
faltet und sei somit schon
zum Zeitpunkt der Erlassung
des erstinstanzlichen Be-
scheides keine taugliche
Grundlage mehr für die
Vollstreckung gewesen. Er
habe sich einer Untersu-
chung durch einen Facharzt
für innere Medizin unterzo-
gen und den Befund an die
BPD gesandt. Überdies sei
er bei Verrichtung der All-
tagsgeschäfte und Betreuung
seiner kranken Ehefrau auf
seine Lenkberechtigung an-
gewiesen, sodass die Abgabe
des Führerscheines eine un-
verhältnismäßige Härte dar-
stellen würde. Seine Beru-
fung wurde abgewiesen. Da-
gegen erhob er Beschwerde.

Der Verwaltungsgerichts-
hof beurteilte das Vorbrin-
gen als nicht statthaft: Nach
der Rechtslage ist Vorausset-
zung der „Formalentzie-
hung“, dass der Besitzer der
Lenkberechtigung innerhalb
der festgesetzten Frist der
bescheidmäßig ergangenen
Aufforderung keine Folge
leistet. Zweck dieser Bestim-
mung ist es, die notwendige
Erstellung des amtsärztli-
chen Gutachtens zu gewähr-
leisten, wenn Bedenken be-
stehen, ob die gesundheitli-
che Eignung noch gegeben
ist. In einem solchen Fall ist
ein von einem Amtsarzt er-
stelltes Gutachten einzuho-
len (vgl. VwGH 20.10.2005,
Zl. 2005/11/0158). Dement-
sprechend war mit dem in
Rechtskraft erwachsenen
Bescheid der Bundespolizei-
direktion der Beschwerde-
führer verpflichtet worden,
sich amtsärztlich untersu-
chen zu lassen. Die stattdes-
sen absolvierte Untersu-
chung durch einen Facharzt

für innere Medizin stellte
mangels Eigenschaft des un-
tersuchenden Arztes als
Amtsarzt nicht die Erfüllung
der von der Behörde ergan-
genen Aufforderung dar.

VwGH 2007/11/0265, 
18.5.2010

Mitwirkung am 
Ermittlungsverfahren

Einem Geschäftsführer
einer GmbH wurde von ei-
ner Bezirkshauptmannschaft
aufgetragen, innerhalb zwei-
er Wochen Auskunft zu er-
teilen, wer das Kraftfahr-
zeug, dessen Zulassungsbe-
sitzerin die Gesellschaft war,
zu einem bestimmten Zeit-
punkt gelenkt habe. Der Ge-
schäftsführer gab als Lenke-
rin seine Ehefrau sowie de-
ren Adresse in Ungarn be-
kannt. Als das an sie adres-
sierte Poststück als unzu-
stellbar an die BH retour-
niert wurde, verhängte die
BH über den Geschäftsfüh-
rer wegen Verletzung der
Auskunftspflicht eine Geld-
strafe in der Höhe von 150
Euro. Daraufhin erhob der
Geschäftsführer Beschwerde
an den Verwaltungsgerichts-
hof. 

Unter Hinweis auf das
Erkenntnis eines verstärkten
Senates vom 4.6.1991, Zl.
90/18/0091 (VwSlg Nr.
13451 A, mwN), erkannte
der Verwaltungsgerichtshof,
dass die Bezeichnung einer
Person als Lenker, welche
sich ständig oder überwie-
gend im Ausland aufhalte
und deren verwaltungsstraf-
rechtliche Verfolgung, aber
auch deren Heranziehung
zur Mitwirkung an adminis-
trativen Ermittlungsverfah-
ren zumindest erheblich er-
schwert sei, den Zulassungs-
besitzer zu einer verstärkten
Mitwirkung verpflichte. 

„Die Behörde kann, wenn
ihr Versuch, mit der als Len-
ker bezeichneten Person in
Kontakt zu treten, scheitert,
den Zulassungsbesitzer dazu
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verhalten, zumindest die
Existenz dieser Person und
deren Aufenthalt in Öster-
reich zum fraglichen Zeit-
punkt glaubhaft zu machen“,
resümierte der VwGH die
herrschende Judikatur. Im
Beschwerdefall war die
Behörde somit berechtigt,
nach Scheitern der Kontakt-
aufnahme mit der bekannt
gegebenen Lenkerin, zweck-
dienliche Angaben vom Ge-
schäftsführer im Rahmen
dessen erhöhter Mitwir-
kungspflicht zu verlangen. 

In diesem Sinne hatte die
Behörde dem Beschwerde-
führer vorgehalten, dass die
Adresse der Lenkerin unge-
nau angegeben worden sei,
weil die Postleitzahl gefehlt
habe und ihm mitgeteilt,
dass die Adresse nach telefo-
nischer Rücksprache zwar
vollständig, die Zustellung
in Ungarn aber trotzdem
nicht möglich gewesen sei.
Der Geschäftsführer hatte
sich daraufhin bereit erklärt,
die Zustellprobleme aufzu-
klären und Urkunden zu sei-
nen Einkommens-, Vermö-
gens- und Familienverhält-
nissen beigelegt (u. a. die
Heiratsurkunde betreffend
seine Eheschließung mit der
Lenkerin).

„Die Behörde ist aber nur
dann berechtigt, die Verant-
wortung eines Beschuldig-
ten, er habe ein Kraftfahr-

zeug zum Tatzeitpunkt einer
näher bezeichneten Person
mit Wohnsitz im Ausland
überlassen, auch ohne den
Versuch zur amtlichen Über-
prüfung dieser Angaben als
unrichtig zu qualifizieren,
wenn der Beschuldigte die
Glaubhaftmachung der Exis-
tenz dieser Person und/oder
deren Aufenthalt in Öster-
reich zum fraglichen Zeit-
punkt grundlos verweigert“,
sprach der VwGH aus. Ist
der Beschuldigte dazu aber
grundsätzlich bereit und rei-
chen bloß dessen Behaup-
tungen nach Auffassung der
Behörde nicht aus, so hat ihn
die Behörde zu Ergänzungen
zu verhalten und darüber
hinaus selbstständige Ermitt-
lungen anzustellen. (vgl.
VwGH 27.9.1999, Zl.
98/17/0363). Im Beschwer-
defall hat die erstinstanzliche
Behörde solche Ermittlun-
gen aber nicht angestellt und
den Geschäftsführer auch
nicht aufgefordert, Behaup-
tungen zur Glaubhaftma-
chung des Aufenthalts seiner
Ehefrau in Österreich zum
fraglichen Zeitpunkt aufzu-
stellen. Der Bescheid wurde
daher wegen Rechtswidrig-
keit infolge Verletzung von
Verfahrensvorschriften auf-
gehoben.

VwGH 2008/02/0030,
23.01.2009

Valerie Kraus
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Die Abgabe des Führerscheins dient der Sicherung des 
Interesses der Öffentlichkeit, Personen von der Teilnahme
am Verkehr fernzuhalten, die nicht zum Lenken eines Kraft-
fahrzeugs befähigt sind.


